
Abwicklung von 
Tank- und 
Ladekarten 
Handbuch für RechnungsempfängerInnen 
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- Ihr Unternehmen bezieht Tank- und Ladekarten via Alphabet von der Mineralölgesellschaften (MÖG).
- die MÖG übermittelt Ihrem Unternehmen die Umsatzsteuer relevante Rechnung.
- Alphabet übernimmt die Koordination der Tank- und Ladekartenverträge, die Zahlungsabwicklung und das
Reporting.

Tanken als 
„Zahlstelle für den Kunden“

Alphabet  wickelt jedes Tanken als „Zahlstelle für den Kunden“ ab. Konkret bedeutet dies, dass die 
Leistungsbeziehung bezüglich der Tankungen direkt zwischen den Mineralölgesellschaften (MÖG) und 
dem Kunden besteht. Alphabet übernimmt die Verwaltung der Tank- und Ladekarten, die 
Zahlungsabwicklung sowie das Reporting.

Die Abwicklung, insbesondere bei die steuerlichen Behandlung der Tank- und Ladekarten, haben wir Ihnen 
im Rahmen dieses Handbuchs näher erläutert.

Tanken als „Zahlstelle für den Kunden“ bedeutet, dass Alphabet auf der Eingangsseite keine 20% MwSt. 
erheben und in der Folge auch keine 20% MwSt. auf der Ausgangsseite berechnen darf. 

Das bedeutet für Sie:

Prozessbeschreibung  
Rechnungsversand 
MÖG an Kunde 

- Leistungszeitraum:
Vorhergehendes Kalendermonat

- Erstellung:
Vorhergehender Monatsultimo

- Versand an Kunde:
E-Mail (OMV, BP), Webportal(Shell)

Diese Rechnung muss nicht bezahlt 
werden, sondern dient lediglich als 
Nachweis für den Vorsteuerabzug.

Kostenaufstellungsversand 
Alphabet an Kunde

- Leistungszeitraum:
Vorhergehendes Kalendermonat

- Erstellung:
13. - 15. d.M

- Versand an Kunde:
elektronisch, Excel-Report

Zahlung an Alphabet gemäß 
vereinbarter Zahlungskonditionen. 
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- Tank- und Ladekartenrechnungen werden
von den Mineralölgesellschaften (MÖG) per
E-Mail an die im Kartenvertrag hinterlegte
Rechnungsadresse versendet.

- Prüfen Sie die Kartentransaktionen
sorgfältig. Reklamationen richten Sie bitte
an Alphabet via E-Mail an:
service-fleet@alphabet.at

- Die Rechnungen der MÖG dienen
ausschließlich zur Kontrolle und als
Nachweis zur allfälligen Rückerstattung der
Vorsteuer im Zuge der Umsatzsteuer-
voranmeldungen. Bitte bezahlen Sie diese
nicht!

Leitfaden zur Bearbeitung von 
Tank-und Ladekartenrechnungen

- Alphabet sendet einen monatlichen
Zahlungsbeleg mit allen
Kartentransaktionen an die bei
Alphabet hinterlegte
Rechnungsadresse. (Gegebenenfalls
kann es zu Abweichungen zwischen
dem Excel-Report und den
Originalrechnungen kommen).

- Der Zahlungsbeleg weist keine
Umsatzsteuer aus. Die Summe des
Zahlungsbelegs entspricht den Brutto-
Summen der Rechnungen der MÖG.
Reklamierte Positionen oder
Differenzbeträge werden als eigene
Positionen ausgewiesen.

- Die Zahlung an Alphabet erfolgt
gemäß der vereinbarten
Zahlungskonditionen.
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Bei Abschluss der Service-Leistung 
„Treibstoff“ tritt Alphabet nur als Vermittler 
zwischen dem Kunden und der 
Mineralölgesellschaft auf. 

Die Rechnungslegung nach §11 UStG. 
erfolgt direkt zwischen der 
Mineralölgesellschaft und dem Kunden. 
Dies ist wichtig, damit der Kunde ggf. 
Vorsteuern aus Auslandsbetankungen 
geltend machen kann. Die Vorsteuer kann 
nur der Leistungsbezieher und somit 
Rechnungsadressat geltend machen. (siehe 
Pkt. 8.4 der AGB)

Alphabet tritt hier nur als 
Zahlungsdienstleister auf. Alphabet tritt bei 
der Bezahlung an den Mineralölpartner in 
Vorleistung und übernimmt das Inkasso von 
den einzelnen Kunden. Auf den 
Rechnungen der Mineralölpartner an die 
Kunden ist explizit vermerkt, dass das 
Inkasso durch die Alphabet erfolgt. 

Das von Alphabet monatlich erstellte 
Reporting mit den Details der 
Betankungen ist nur additiv zu 
Informationszwecken und stellt keine 
Rechnung im Sinne des §11 UStG. 
dar. Unsere Excel-Aufstellungen 
enthalten daher den Vermerk: „Diese 
Aufstellung stellt keine Rechnung iSd 
§ 11 UStG dar und dient
ausschließlich zu
Informationszwecken.“ Außerdem
fehlen auf diesen Aufstellung
sämtliche weitere
Rechnungsmerkmale wie z.B.
Rechnungsnummer und Steuersatz,
so dass diese Aufstellung von
vorneherein nicht die Anforderungen
einer Rechnung im
Umsatzsteuerlichen Sinne erfüllen.
Dieser Umstand ist unbedingt nötig,
denn die Ausstellung einer weiteren
Rechnung – neben der Rechnung des
Mineralölpartners – würde Alphabet
zur neuerlichen Abfuhr der
Umsatzsteuer an das Finanzamt
verpflichten (Steuerschuld kraft
Rechnungslegung gem. §11 Abs.12
UStG.).

Steuerliche Aspekte zur Abwicklung 
des Produkts „Treibstoff“

Weitere Hinweise 
Wenn es Ihre internen Prozesse erfordern, 

stellen Sie bitte sicher, dass die 
Mineralölgesellschaften in Ihren 
Buchhaltungssystemen als Lieferanten 
angelegt sind.

Da die Zahlung weiterhin über Alphabet 
abgewickelt wird, ändern Sie bitte Ihre 
Zahlungseinstellungen (SEPA-Lastschrift) 
nicht.

Sofern möglich, wird auf den Rechnungen 
der MÖG auf die Zahlung durch Alphabet 
Planhingewiesen (OMV, Shell, BP).

Vorsteuerabzug: Sind Ihre Tank- und 
Ladekartenleistungen 
vorsteuerabzugsberechtigt, können 
Sie die Umsatzsteuer sowohl in den 
Einzelpositionen als auch in den 
Produktgruppen am Ende der MÖG-
Rechnungen ermitteln.

Ladekosten sind bei einigen 
Mineralölgesellschaften(z.B. OMV) in 
der Kategorie „Sonstige“ bzw. 
„Others“zusammengefasst.
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Rechnungsmuster 

OMV

Der Betrag am Zahlungsbeleg von  
Alphabet entspricht dem hier 
angeführten Betrag.

Hinweis auf Bezahlung durch Alphabet.2

1

1

2
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Rechnungsmuster 

Shell

1 Hinweis auf Bezahlung durch Alphabet.

       Gesamtbetrag kann sich bei
       länderübergreifender Tankung aus
       mehreren Rechnungen zusammensetzen. 

1

BP

2 Hinweis auf 

Bezahlung durch Alphabet.

2
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Muster: Alphabet Petrol 
Kostenaufstellung 

Ort, Datum, Belegnummer
der MÖG 

Alle Beträge sind Netto sowie
Brutto angeführt 

Brutto-Gesamt-summe der 
Beträge aller MÖG



Für Anfragen oder Auskünfte steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner oder Kundenbetreuer gerne zur Verfügung.

Alphabet, BMW Austria Leasing GmbH Hausanschrift Siegfried-Marcus-Straße 24, 5020 Salzburg  Telefon +43 662 8379-4800  
Kontakt www.alphabet.at/kontakt

www.alphabet.at
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